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Anhang 4: Empfehlungen des Deutschen Städtetages für Ausnahmen von Fahrverboten 
in Umweltzonen 

 
 
1. Allgemeine Voraussetzungen zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
 
1.1. Ausnahmegenehmigungen kommen nur in Betracht, wenn 

- die Nachrüstung des Fahrzeugs technisch nicht möglich ist 
und 
- die besonderen Voraussetzungen nach Ziff. 2 erfüllt sind. 

1.2. Ausnahmegenehmigungen werden grundsätzlich befristet auf maximal ein Jahr 
erteilt. Eine nochmalige Verlängerung ist nur möglich, wenn die allgemeinen sowie 
die besonderen Voraussetzungen der Ziffern 2.2 bis 2.4 vorliegen. 

 
2. Besondere Voraussetzungen zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
 
Nach Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen können Ausnahmegenehmigungen 
regelmäßig erteilt werden für 
 
2.1.  Anwohner sowie Gewerbebetriebe mit Firmensitz in der Umweltzone 
2.2.  Fahrten zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern, 

insbesondere die Belieferung 
- des Lebensmitteleinzelhandels 
- von Apotheken 
- von Altenheimen, Krankenhäusern und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen 
- von Wochen- und Sondermärkten 

2.3.  Fahrten zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Dienstleistungen, 
insbesondere Fahrten 
- zum Erhalt und zur Reparatur betriebsnotwendiger technischer Anlagen 
- zur Behebung von Gebäudeschäden einschließlich der Beseitigung von Wasser-, 
Gas- und Elektroschäden 
- für soziale und pflegerische Hilfsdienste 

2.4.  Fahrten zur Wahrnehmung überwiegend und unaufschiebbarer Einzelinteressen, 
insbesondere für 
- notwendige regelmäßige Arztbesuche (z.B. Dialysepatienten u.ä.) 
- Schichtdienstleistende, die nicht auf den ÖV ausweichen können 
- die Aufrechterhaltung von Fertigungs- und Produktionsprozessen wie z.B. 
* die Belieferung und Entsorgung von Baustellen 
* die Warenanlieferung zu Produktionsbetrieben und Versand von Gütern aus der 
   Produktion, inkl. Werkverkehr, wenn Alternativen nicht zur Verfügung stehen. 
- Einzelfahrten aus speziellen Anlässen wie z.B. 
* Schwertransporte 
* Veranstaltungen (z. B. Schausteller) 
* die Überführung von Fahrzeugen mit Kurzzeitkennzeichen. 
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Zulässige Fahrzeuge / Fahrtzwecke ohne Ausnahmegenehmigung 
 
Nach Anhang 3 zur Kennzeichnungsverordnung fallen die folgenden Fahrzeuge der 
Schadstoffgruppe 1 nicht unter das Fahrverbot und bedürfen auch keiner 
Ausnahmegenehmigung: 
 
1. Mobile Maschinen und Geräte, 
2. Arbeitsmaschinen, 
3. Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, 
4. Zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge, 
5. Krankenwagen, Arztwagen mit entsprechender Kennzeichnung im Einsatz zur 
    medizinischen Betreuung der Bevölkerung, 
6. Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die außergewöhnlich 
    gehbehindert, hilflos oder blind sind und dies durch die im Schwerbehindertenausweis 
    eingetragenen Merkzeichen „aG“, „H“ oder “Bl“ nachweisen, 
7. Fahrzeuge, für die Sonderrechte nach § 35 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in 
    Anspruch genommen werden können, 
8. Fahrzeuge nichtdeutscher Truppen von Nichtvertragsstaaten des Nordatlantikpaktes, 
    die sich im Rahmen der militärischen Zusammenarbeit in Deutschland aufhalten, soweit  
    sie für Fahrten aus dringenden militärischen Gründen genutzt werden, 
9. zivile Kraftfahrzeuge, die im Auftrag der Bundeswehr genutzt werden, soweit es sich um 
    unaufschiebbare Fahrten zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundeswehr handelt. 
 
Der unter Pkt. 7 aufgeführte § 35 der StVO umfasst im Wesentlichen die Sonderrechte für 
die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Feuerwehr, den Katastrophenschutz, die Polizei 
und den Zolldienst, für Fahrzeuge des Rettungsdienstes und auch Messfahrzeuge der 
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Sonderrechte genießen auch 
Fahrzeuge, die dem Bau, der Unterhaltung oder Reinigung der Straßen und Anlagen im 
Straßenraum oder der Müllabfuhr dienen und die durch weißrot-weiße Warneinrichtung 
gekennzeichnet sind. 
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Anhang 5:  Maßnahmen der Umlandgemeinden von Regensburg zur Verbesserung der 
Luftqualität 

 
 
A) Gemeinsame Maßnahmen aller Umlandgemeinden 
 
- Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes 
- Ausbau und Förderung des ÖPNV 
 
 
B) Maßnahmen der einzelnen Umlandqemeinden 
 

Kommune Maßnahmen 

Verkehrliche Maßnahmen 
 
-   Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen 
-   Erneuerung    des    kommunalen    Fuhrparks    durch 
     schadstoffarme Fahrzeuge 
-   Verbesserung des Straßenbelags auf Gemeindever- 
     bindungsstraßen 
-   Förderung des ÖPNV 
-   Ausbau von Rad- und Fußwegen 
-   Erneuerung der Straßendeckschichten 

Energetische Maßnahmen  
 
-   Erdgasversorgung für Baugebiete 
-   Energetische Sanierung der öffentlichen Einrichtun- 
    gen 
-   Energiesparende Straßenbeleuchtung 
 

Barbing 
 

Einwohner: 
4.783 

Fläche: 
30,442 qkm 

Ökologische Maßnahmen 
 
 -   Pflanzung von 10 km Baumalleen entlang der Ge- 
     meindeverbindungsstraßen und Radwege 

Lappersdorf 
 

Einwohner: 
13.581 
Fläche: 
35 qkm 

Verkehrliche Maßnahmen 
 
-   Nachrüstung der ohne Rußpartikelfilter betriebenen 
    Dieselfahrzeuge (soweit möglich) 
-   Ausbau/Verbesserung der Radwege 
-   Ausbau des ÖPNV 
-   Bau der Sallerner Regenbrücke 
-   Hinweis im örtlichen Mitteilungsblatt auf schadstoff- 
    freies Verbrennen von Holz/ Kohle 
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Neutraubling 
Einwohner: 
ca.13.000 

Fläche: 
9,75 qkm 

Verkehrliche Maßnahmen 
 
-   Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen 
-   Umstellung der städtischen Fahrzeuge auf Gasbetrieb  
-   Einrichtung von grüner Welle 
-   Jährliche Instandsetzung der Straßen 
 

 
 

Energetische Maßnahmen 
 
-   Energieberatung 
-   Förderung/ Einsatz erneuerbarer und umweltfreundli- 
     cher Energien (Solar- und Photovoltaikanlagen, Kraft- 
     Wärme-Kopplung,   Fernwärmeversorgung,   energeti- 
     sche Sanierung) bei öffentlichen Einrichtungen 
 

 
 

Ökologische Maßnahmen 
 
-   Großer Grünpark in Planung 

  

Verkehrliche Maßnahmen 
 
-   Förderung des ÖPNV 
-   Straßenerneuerung 
-   Ausbau des Rad- und Gehwegenetzes 
-   Verbesserung des P+R-Angebots 
-   Bei  Neubeschaffung von kommunalen  Fahrzeugen 
    wird auf schadstoffarme Modelle geachtet 
-   Verringerung des Ortsdurchfahrtsverkehrs 
 

Obertraubling 
 

Einwohner: 
 

7.526 
Fläche: 

24,82 qkm 
 
 

Energetische Maßnahmen 
 

-   Energetische Sanierung öffentlicher Einrichtungen 
-   Erdgasversorgung für neue Bauplätze und Gewerbe- 
    gebiete 
-   Umrüstung auf energiesparende Straßenbeleuchtung 

Pentling 
 

Einwohner: 
5.771 

Fläche: 
32 qkm 

 
 

Verkehrliche Maßnahmen 
 
-   Stetiger Straßenunterhalt/Über 99 % der Ortsstraßen 
    sind asphaltiert 
-   Einrichtung von Tempo-30-Zonen 
-   Bei Neubeschaffung von kommunalen Fahrzeugen 
    wird auf schadstoffarme Modelle geachtet 
-   Ausbau des ÖPNV 
-   Ausbau von P+R-Anlagen 
-   Ausbau von Fußgänger-/ Fahrradverkehrswegen 
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Energetische Maßnahmen 
 
 -   Förderung der alternativen Energieversorgung 
 -   Kostenlose Energieberatung 
 

Städtebauliche Maßnahmen 
 
 -   Intensive Ortsbegrünung 
 -   Großzügige Ausgleichsflächen für Neubaugebiete 
 

Sonstige Maßnahmen 
 
 -  Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf Energieeinspa- 
    rungsmöglichkeiten 

Pettendorf 
 

Einwohner: 
3.238 

Fläche: 
2.449,72 ha 

Verkehrliche Maßnahmen 
 
-  Bemühungen für den Bau einer Donaubrücke bei 
   Kneiting zur Verbesserung der Verkehrswegeanbin- 
    dung an die Stadt Regensburg 
-   Förderung   des   Fußgänger-   und   Fahrradverkehrs/ 
     Bau von Geh- und Radwegen 
-   Untersuchung,  ob  Fuhrparkumstellung  auf emissi- 
     onsarme Fahrzeuge Sinn macht 

Sinzing 
 

Einwohner: 
7.420 

Fläche: 
44 qkm 

Verkehrliche Maßnahmen 
 
-   Förderung des ÖPNV 
-   Ausbau des Radwegenetzes 
-   Errichtung von Pendlerparkplatz 
 

 
 

Energetische/ städtebauliche Maßnahmen 
 
 -   Energetische  Maßnahmen   bei  der  Bauleitplanung 
     (Anschluss von neuen Gebäuden an zentrales Block- 
      heizkraftwerk) 
 

 Sonstige Maßnahmen 
 
 -  Öffentlichkeitsarbeit, wie Feinstaub reduziert werden 
     kann 
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Tegernheim 
 

Einwohner: 
4.694 

Fläche: 
11,439 qkm 

Verkehrliche Maßnahmen 
 
-   Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen 
-   Optimierung des ÖPNV 
-   Ausbau des Rad- und Fußwegenetzes 
-   Bau von Bike- und Ride-Anlagen 

 

 Energetische Maßnahmen 
 

-   Energiesparende Straßenbeleuchtung 
-   Energetische Sanierung öffentlicher Einrichtungen 
-   Mitgliedschaft  bei  der  Energieagentur  Regensburg 

     e.V. 

Wenzenbach 
 

Einwohner: 
8.217 

Fläche: 
29,82 qkm 

Verkehrliche Maßnahmen 
 
-   Verbesserung des ÖPNV 
-   Radwegeausbau 
-   Kommunalen Fuhrpark Zug um Zug umstellen auf 
    Gasbetrieb/ schadstoffarme Fahrzeuge/ Nachrüstung 
     der  Dieselfahrzeuge  mit  Rußpartikelfilter  (so  weit 
     möglich) 
-   Verbesserung   und   Erneuerung   der   Straßendeck- 
     schichten (z.T. schon erledigt) 
 

 
 

Energetische Maßnahmen 
   
  -   Förderung erneuerbarer Energien 
  -   Bei Ausweisung von neuen Wohnbau- und Gewer- 
      begebieten auf Erdgasversorgung achten 
  -  Straßenbeleuchtung auf energiesparende Brennstel- 
      len umrüsten 
  -   Energetische   Sanierung   öffentlicher   Einrichtungen 
      (z.T. schon erledigt) 

 
Zeitlarn 

 
Einwohner: 

5.807 
Fläche: 

16,9 qkm 

 Verkehrliche Maßnahmen 
 
-   Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen innerhalb 
    aller geschlossenen Ortschaften 
-   Ausbau des Radwegenetzes 
-   Optimierung des ÖPNV 
-   Errichtung eines Großparkplatzes 

 

 


